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RS OGH 1980/7/11 6Ob597/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1980

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1118 A2

Rechtssatz

Ein Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft, der seine Mietrechte an die Gesellschaft in Unterbestand

einbrachte, läßt weder das Ende des eingeräumten Rechtes zur Ausübung der mietvertraglichen Nutzungsrechte noch

einen analog § 1118 ABGB durchsetzbaren Auslösungsgrund ableiten.
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